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Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für 
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Beschlussvorschlag

Die Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Grundsteuer und die 
Gewerbesteuer wird beschlossen.

Sachverhalt

Üblicherweise werden die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der 
Haushaltssatzung des betreffenden Jahres festgelegt.
Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 kann bis Ende des Jahres 2019 noch nicht 
beschlossen werden.
Aufgrund der bestehenden Haushaltsnotlage unterliegt die Stadt weiterhin den 
Sanierungsauflagen der Kommunalaufsicht. Hinzukommt, dass im Jahr 2020 der 
Saarlandpakt in Kraft treten soll, d.h. das Land übernimmt die Hälfte der städtischen 
Kassenkredite. Die daraus resultierenden Auflagen müssen nach Klärung der 
Übernahmemodalitäten in den Haushalt 2020 und die mittelfristige Finanzplanung 
2021 bis 2023 noch eingearbeitet werden.
Darüber hinaus hat sich die Ertragslage bei der Gewerbesteuer im laufenden Jahr 
2019 dramatisch verschlechtert. Entgegen der noch positiven Prognose im Vorfeld 
der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2018/2019 ist der Gewerbesteuerertrag in 
2019 um ca. 8. Mio. EUR gegenüber dem geplanten Mittelansatz von ca. 29 Mio. 
EUR eingebrochen.
Um das Sanierungsziel „bis 2024 eine ausgeglichen Finanzrechnung zu erreichen“ in 
den Haushaltssanierungsplan einzuarbeiten, müssen alle gemeldeten Mittelansätze 
für 2020 unter Beteiligung der Haushaltsstrukturkommission überprüft werden.

Mit Genehmigung der Haushaltssatzung 2020 kann daher frühestens ab Mitte des 
folgenden Jahres gerechnet werden.
Insoweit ist es erforderlich, dass schon vor Ablauf des Jahres 2019 die Hebesätze für 
2020 und auch 2021 festgesetzt werden, damit ab dem 01.01.2020 eine gültige 
Rechtsgrundlage zur Erhebung der städtischen Realsteuern vorliegt.

Aufgrund der sehr ungünstigen Entwicklung der Gewerbesteuererträge sollte 
zumindest eine Kompensierung der Mindereinnahmen über eine Erhöhung der 
Grundsteuer anvisiert werden. Da auch andere saarländische Kommunen bereits 
2018 und 2019 die Grundsteuerhebesätze deutlich nach oben angepasst haben ist 
zur Ertragssteigerung eine Anhebung des Grundsteuerhebesatzes von derzeit 440 
v.H. auf 560 v.H. erforderlich. Diese führt dann zu einem stabilen Mehrertrag von ca. 
2 Mio EUR jährlich.



Der Hebesatz für die Gewerbesteuer von derzeit 440 v.H. sollte zumindest auf den 
inzwischen gestiegenen „gewogenen Hebesatz“ (= durchschnittlicher Hebesatz der 
saarländischen Kommunen nach Ertrag) in Höhe von 450 v. H. angepasst werden, 
damit eine Schlechterstellung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleich nach 
dem KFAG für die Zukunft vermieden wird. Eine zusätzliche Erhöhung macht 
aufgrund der schlechten Prognose für 2020 und die Folgejahre zunächst keinen 
Sinn, weil eine Verbesserung der Ertragslage insgesamt in Bezug auf das 
voraussichtliche Aufkommen nicht erwartet werden kann. 

Anlage/n

1 Hebesatzsatzung 2020 2021 (öffentlich)
2 Eckpunkte 2020 (nichtöffentlich)
3 Anlage zum Eckpunktepapier (nichtöffentlich)



Satzung 
über die Festsetzung der Steuerhebesätze 

für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer 

_____________________________________________ 
 

 
Aufgrund des § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682),  zuletzt geändert durch  
Gesetz vom 19. Juni 2019 (Amtsblatt I S. 639), der §§ 1, 2 und 3 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. 
Mai 1998 (Amtsblatt S. 691), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. August 2018 
(Amtsblatt I S. 674) sowie des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert 
durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) und des § 
16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 12. 
Dezember 2019 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerb esteuer  
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre ( Kalenderjahre ) 
2020 und 2021 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 

- Grundsteuer A -    250 v. H. 
 
b) für die Grundstücke 
 

- Grundsteuer B -     560 v. H. 
 
 

2.  Gewerbesteuer     450 v. H. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



§ 2 
 

Inkrafttreten 
 

Die Satzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft. 
 
 
 
 
 
Homburg, den 13. Dezember 2019 
 
 
Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 
 
 
 
Michael Forster 
(Bürgermeister) 
 
 
 
 
 
Gemäß § 12 Abs. 6 Satz 1 KSVG gelten Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. 
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